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Anmerkung Juni 2024: Der Unterzeichnete erinnert sich an die Umstände, 

die zur Rezension der Habilitationsschrift von Ernst Zeller geführt hat. 

Zeller vertrat eine interessante These mit seiner sprachtheoretischen 

Integration der Auslegung von Rechtstexten in den Kontext des 

Justizsystems mit Gewaltenteilung einerseits und Privatautonomie 

anderseits. Das führte ihn zu einer klaren Hierarchie der möglichen 

Auslegungselemente von Rechtstexten nach dem demokratisch 

legitimierten Willen von Gesetzgebern einerseits und nach dem autonomen 

Willen von Vertragschliessenden anderseits.  

 

Nahezu gleichzeitig wurde der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 

Universität Zürich die Habilitationsschrift Baumann eingereicht (Max 

Baumann, Recht – Gerechtigkeit in Sprache und Zeit, Zürich 1991). Diese 

Habilitationsschrift legte ihren Focus auf die aktuellen Entwicklungen der 

Auslegungs- und Methodenlehre nach dem sogenannten «linguistic turn» in 

den Geistes- bzw. Kulturwissenschaften.  
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Der ZSR-Redaktion, insb. dem Herausgeber Prof. Dr. Arthur Meier-Hayoz, 

ging eine Rezension der Habilitationsschrift Zeller zu durch Max Baumann 

(vgl. ZSR 1991 I 291-296, hier nicht abgedruckt), die neben formaler Kritik 

eine pointiert ablehnende Einordnung der sprachtheoretischen Ausrichtung 

von Zeller zum Ausdruck brachte. Um den Lesern der ZSR gegebenenfalls 

auch eine ergänzende andere Lesart der Habilitationsschrift Zeller zu 

ermöglichen, wurde der Unterzeichnete von Arthur Meier-Hayoz gebeten, 

eine Rezension zu verfassen (vgl. ZSR 1991 I 287, Ingress von Peter Isler), 

wobei ihm die Rezension Baumann nicht zugänglich gemacht wurde.  

 

Das Ergebnis dieser ergänzenden Einschätzung ist vorstehend abgedruckt. 

Beide, Ernst Zeller und Max Baumann, waren Rechtsanwälte und dem 

Unterzeichneten kollegial verbunden, der 1991 bereits rund zehn Jahre als 

Richter arbeitete. Heute – nach über 40 Jahren Arbeit als Richter – würde 

der Text in ZSR 1991 I 287-291 wohl anders aussehen. Vor allem die nahezu 

kritiklose Übernahme der «Rehabilitation des Vorurteils» (H.-G. Gadamer) 

gegen die Urteilskritik Kants in die juristische Methodenlehre ist zu 

überdenken; das führt zur postmodernen Beliebigkeit von ‘Identität’ ohne 

steten Faktenbezug. -- Aber auch für die Fundamentalkritik der Rezension 

Baumann würde wohl das Gleiche gelten. Vor allem dessen Bezug auf 

Noam Chomsky und Thomas S. Kuhn müsste heute wohl zurückhaltender 

ausfallen. Die Linguistik Noam Chomskys im Sinne eines «Paradigma-

Wechsels» Kuhns war überhöht. Denn Sprach-Analysen ohne 

erkenntnistheoretisches Fundament sind nach der hier vertretenen Meinung 

nicht haltbar. Auch der Stern von Thomas S. Kuhn in den 

Naturwissenschaften ist am Verblassen, dessen Thesen wohl eher der 

Wissenssoziologie zuzuordnen wären. Aber die interdisziplinäre Arbeit über 

«Erkennen» und «Verstehen» geht weiter – bei allem vergeblichen Haschen 

nach Wind (Kohelet). Die Triade Ding-Begriff-Wort des Aristoteles bleibt 

unverändert eine Herausforderung unseres Lebens und Denkens. Sie 

begleitet uns in jedem Augenblick unserer Arbeit.  

 

Oberrichter a.D. Prof. em. Dr. Alexander Brunner, im Juni 2024 

 

 

 

 



ZSR 1991 I 287-291 
 

Anhang 1992 zur Anmerkung 2024 
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